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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1987

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Der schwerwiegende Vorwurf des Mißbrauchs der Amtsgewalt (gegen einen Beamten einer Verwaltungsbehörde) darf

nicht bloß auf Grund einer Information des Mandanten ohne nähere Prüfung erhoben werden.
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